
Beck-Texte im dtv 5787

TVöD - Tarifrecht öffentlicher Dienst

Textausgabe

Bearbeitet von
Mit einer Einführung von Gabriele Cerff, Rechtsanwältin

8. Auflage 2019. Buch. XXVI, 939 S. Softcover
ISBN 978 3 406 73621 6

Format (B x L): 12,4 x 19,1 cm

Recht > Arbeitsrecht > Öffentlicher Dienst, Tarifrecht

Zu Inhalts- und Sachverzeichnis

schnell und portofrei erhältlich bei

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft.
Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm
durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr

als 8 Millionen Produkte.

http://www.beck-shop.de/productview.aspx?product=27044659&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_27044659&campaign=pdf/27044659
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?toc=28639
http://www.beck-shop.de/fachbuch/inhaltsverzeichnis/TVoeD-Tarifrecht-Dienst-9783406736216_1501201906151359_ihv.pdf
http://www.beck-shop.de/fachbuch/sachverzeichnis/TVoeD-Tarifrecht-Dienst-9783406736216_1501201906151439_rg.pdf


139

von insgesamt mehr als drei Jahren vier Monate
zum Schluss eines Kalendervierteljahres.
3 Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass
das Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war.
4 Die Unterbrechungszeit bleibt unberücksichtigt.
Protokollerklärung zu Absatz 5:
Bei mehreren aneinandergereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere vereinbarte
Probezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist.
(6) Die §§ 31, 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unbe-

rührt.

§ 31 Führung auf Probe. (1) 1 Führungspositionen können als befristetes
Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren vereinbart werden.
2 Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höchstens zweimalige Verlängerung
des Arbeitsvertrages zulässig. 3 Die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben
unberührt.
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätig-

keiten mit Weisungsbefugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber aus-
drücklich als Führungsposition auf Probe bezeichnet worden sind.
(3) 1 Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann

der/dem Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in
Absatz 1 genannten Gesamtdauer übertragen werden. 2 Der/Dem Beschäftig-
ten wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unter-
schiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgelt-
gruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 im
Bereich der VKA und nach § 17 Abs. 5 Satz 1 im Bereich des Bundes
ergebenden Tabellenentgelt gewährt. 3 Nach Fristablauf endet die Erprobung.
4 Bei Bewährung wird die Führungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten
erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende
Tätigkeit.

§ 32 Führung auf Zeit. (1) 1 Führungspositionen können als befristetes
Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von vier Jahren vereinbart werden. 2 Folgende
Verlängerungen des Arbeitsvertrages sind zulässig:
a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung
bis zu einer Gesamtdauer von acht Jahren,

b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer
Gesamtdauer von zwölf Jahren.

3 Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeit-
geber können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet
werden. 4 Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Abs. 4) und
die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt.
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätig-

keiten mit Weisungsbefugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber aus-
drücklich als Führungspositionen auf Zeit bezeichnet worden sind.
(3) 1 Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann

der/dem Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in

Allgemeiner Teil §§ 31, 32 TVöD-AT 2
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Absatz 1 genannten Fristen übertragen werden. 2 Der/Dem Beschäftigten
wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des Unter-
schiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgelt-
gruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 im
Bereich der VKA und nach § 17 Abs. 5 Satz 1 im Bereich des Bundes
ergebenden Tabellenentgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 v.H. des Un-
terschiedsbetrags zwischen den Entgelten der Entgeltgruppe, die der über-
tragenen Funktion entspricht, zur nächsthöheren Entgeltgruppe nach § 17
Abs. 4 Satz 1 im Bereich der VKA und nach § 17 Abs. 5 Satz 1 im Bereich
des Bundes. 3Nach Fristablauf erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen
Eingruppierung entsprechende Tätigkeit; der Zuschlag entfällt.

§ 33 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung.
(1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich fest-
gelegte Alter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat,

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag).
(2) 1 Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der

Bescheid eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird,
wonach die/der Beschäftigte voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. 2 Die/
Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber von der Zustellung des Renten-
bescheids unverzüglich zu unterrichten. 3 Beginnt die Rente erst nach der
Zustellung des Rentenbescheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des
dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. 4 Liegt im Zeitpunkt der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustim-
mung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit
Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des Integrations-
amtes. 5 Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des
Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6 In diesem
Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit
gewährt wird; beginnt die Rente rückwirkend, ruht das Arbeitsverhältnis ab
dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat der Zustellung des Renten-
bescheids folgt.
(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsver-

hältnis nicht, wenn die/der Beschäftigte nach ihrem/seinem vom Renten-
versicherungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf ihrem/seinem bishe-
rigen oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäf-
tigt werden könnte, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe
nicht entgegenstehen, und die/der Beschäftigte innerhalb von zwei Wochen
nach Zugang des Rentenbescheids ihre/seine Weiterbeschäftigung schriftlich
beantragt.
(4) 1 Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder be-

zieht sie/er Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des
Rentenbescheids das Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder ei-
ner/eines nach § 3 Abs. 4 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2 Das Arbeits-
verhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem
Beschäftigten das Gutachten bekannt gegeben worden ist.

2 TVöD-AT § 33 TV für den öffentl. Dienst
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(5) 1 Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Ab-
satz 1 Buchst. a geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftli-
cher Arbeitsvertrag abzuschließen. 2 Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit
einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im
Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart ist.

§ 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses. (1) 1 Bis zum Ende des sechs-
ten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt die Kündigungsfrist
zwei Wochen zum Monatsschluss. 2 Im Übrigen beträgt die Kündigungsfrist
bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2)
bis zu einem Jahr ein Monat zum Monatsschluss,
von mehr als einem Jahr 6 Wochen,
von mindestens 5 Jahren 3 Monate,
von mindestens 8 Jahren 4 Monate,
von mindestens 10 Jahren 5 Monate,
von mindestens 12 Jahren 6 Monate
zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

(2) 1 Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet
haben und für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden,
können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als
15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grund gekündigt
werden. 2 Soweit Beschäftigte nach den bis zum 30. September 2005 gelten-
den Tarifregelungen unkündbar waren, verbleibt es dabei.
(3) 1 Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsver-

hältnis zurückgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. 2 Unberücksich-
tigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeit-
geber hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder
betriebliches Interesse anerkannt. 3Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeit-
gebern, die vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages erfasst werden, werden
die Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber als Beschäftigungszeit anerkannt.
4 Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel von einem anderen öffentlich-
rechtlichen Arbeitgeber.

§ 35 Zeugnis. (1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Be-
schäftigten Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer
Tätigkeit, das sich auch auf Führung und Leistung erstrecken muss (End-
zeugnis).
(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeits-

verhältnisses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis).
(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die

Beschäftigten ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen
(vorläufiges Zeugnis).
(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustel-

len.

Allgemeiner Teil §§ 34, 35 TVöD-AT 2
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Abschnitt VI. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 36 Anwendung weiterer Tarifverträge (VKA). (1) Neben diesem Ta-
rifvertrag sind die nachfolgend aufgeführten Tarifverträge in ihrer jeweils
geltenden Fassung anzuwenden:
a) Tarifverträge über die Bewertung der Personalunterkünfte vom 16. März
1974,

b)Tarifverträge über den Rationalisierungsschutz vom 9. Januar 1987,
c) Tarifvertrag zur sozialen Absicherung (TVsA) vom 13. September 2005,
d)Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai
1998,

e) Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte – TV
FlexAZ – vom 27. Februar 2010,

f) Tarifvertrag zur Regelung des Übergangs in den Ruhestand für Angestellte
im Flugverkehrskontrolldienst durch Altersteilzeitarbeit vom 26. März
1999,

g) Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer/-innen im kom-
munalen öffentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA) vom 18. Februar 2003,

h)Rahmentarifvertrag zur Regelung der Arbeitszeit der Beschäftigten des
Feuerwehr- und Sanitätspersonals an Flughäfen vom 8. September 2004.
(2) Auf Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst finden die Regelun-

gen des § 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 BT-
V auch dann Anwendung, wenn sie außerhalb des Geltungsbereichs des BT-V
oder des BT-B tätig sind.

Protokollerklärung: (aufgehoben)

§ 37 Ausschlussfrist. (1) 1 Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen,
wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fäl-
ligkeit von der/dem Beschäftigten oder vom Arbeitgeber schriftlich geltend
gemacht werden. 2 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltend-
machung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan.

§ 38 Begriffsbestimmungen. (1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost und
West Bezug genommen wird, gilt Folgendes:
a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren
Arbeitsverhältnis in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
begründet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhältnisses zu
diesem Gebiet fortbesteht.

b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet
West.
(2) Sofern auf die Begriffe „Betrieb“, „betrieblich“ oder „Betriebspartei“

Bezug genommen wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Par-
teien nach dem Personalvertretungsrecht entsprechend, es sei denn, es ist
etwas anderes bestimmt.

2 TVöD-AT §§ 36 (VKA)–38 TV für den öffentl. Dienst
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(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung
der Einigungsstelle vor.
(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich ei-

ner Bescheinigung des beauftragten Arztes (§ 3 Abs. 4) nicht mehr in der
Lage sind, auf Dauer die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem
Umfang zu erbringen, ohne deswegen zugleich teilweise oder in vollem
Umfang erwerbsgemindert im Sinne des SGB VI zu sein.

Protokollerklärung zu Absatz 4:
Die auf leistungsgeminderte Beschäftigte anzuwendenden Regelungen zur Entgeltsi-
cherung bestimmen sich im Bereich des Bundes nach § 16a TVÜ-Bund und im
Bereich der VKA nach § 16a TVÜ-VKA.

(5) 1 Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte,
deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Ange-
stellten unterlegen hätte. 2 Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter
finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005
der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte.

§ 38a Übergangsvorschriften (Bund). Wenn in einem für den Bund
geltenden Tarifvertrag ein Verweis auf die Entgeltgruppe 9 enthalten ist,
bezieht er sich auf die Entgeltgruppen 9a bis 9c.

§ 38a Übergangsvorschriften (VKA). (1) Für Beschäftigte, die sich in
einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis befinden oder deren Altersteilzeitarbeits-
verhältnis spätestens am 1. Juli 2008 beginnt, gilt § 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b
1. Halbsatz in der bis zum 30. Juni 2008 geltenden Fassung bei der Berech-
nung des Tabellenentgelts und von in Monatsbeträgen zustehenden Zulagen.

Protokollerklärung zu Absatz 1:
Dem Tabellenentgelt stehen individuelle Zwischen- und Endstufen gleich.

(2) 1 Auf technisches Theaterpersonal mit überwiegend künstlerischer Tä-
tigkeit, mit dem am 31. Mai 2013 arbeitsvertraglich eine überwiegend künst-
lerische Tätigkeit vereinbart ist, findet § 1 Abs. 2 Buchst. n in der bis zum
31. Mai 2013 geltenden Fassung für die Dauer des ununterbrochen fortbeste-
henden Arbeitsverhältnisses weiter Anwendung. 2 Auf technisches Theater-
personal, mit dem am 31. Mai 2013 arbeitsvertraglich die Anwendung des
TVöD vereinbart ist, findet der TVöD unabhängig von § 1 Abs. 2 Buchst. n
in der ab dem 1. Juni 2013 geltenden Fassung für die Dauer des ununter-
brochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiter Anwendung. 3 Als un-
unterbrochen fortbestehend gilt das Arbeitsverhältnis auch, wenn im beider-
seitigen Einvernehmen an ein befristetes Arbeitsverhältnis ohne Unterbre-
chung ein neues Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber abgeschlossen
wird.

§ 39 In-Kraft-Treten, Laufzeit. (1) 1 Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Ok-
tober 2005 in Kraft. 2 Abweichend von Satz 1 treten
a) § 20 am 1. Januar 2007,
b) § 26 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. b und c sowie § 27 am 1. Januar 2006
in Kraft.

Allgemeiner Teil §§ 38a (Bund)–39 TVöD-AT 2
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(2) Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist
von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt
werden.
(3) (aufgehoben)
(4) Abweichend von Absatz 2 können schriftlich gekündigt werden

a) die Vorschriften des Abschnitts II einschließlich des Anhangs zu § 9 mit
einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats;

b) unabhängig von Buchst. a § 8 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten
zum Schluss eines Kalendervierteljahres;

c) die jeweiligen Anlagen A (Bund bzw. VKA) zu § 15 ohne Einhaltung einer
Frist, frühestens jedoch zum 31. August 2020;

d) der jeweilige § 20 (Bund bzw. VKA) zum 31. Dezember eines jeden Jahres;
e) § 23 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender-
monats;

f) § 26 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-
jahres;

g) § 12 (Bund) und § 13 (Bund) jederzeit ohne Einhaltung einer Frist, jedoch
nur insgesamt, frühestens zum 31. Dezember 2016; die Nachwirkung
dieser Vorschriften wird ausgeschlossen;

h)§ 12 (VKA) und § 13 (VKA) mit einer Frist von sechs Monaten zum
Schluss eines Kalenderjahres, jedoch nur insgesamt, frühestens zum 31. De-
zember 2020; die Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen;

i) die Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) mit einer Frist von sechs Monaten
zum Schluss eines Kalenderjahres, jedoch nur insgesamt, frühestens zum
31. Dezember 2020; die Nachwirkung wird ausgeschlossen.
Protokollerklärung zum Buchstaben i:
Abweichend von dem Buchstaben i kann Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 –
Entgeltordnung (VKA) mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines
Kalendervierteljahres, frühestens jedoch zum 30. Juni 2020, schriftlich gekündigt
werden.

Protokollerklärung zu Absatz 4: (aufgehoben)

Niederschriftserklärungen

1. Zu § 1 Abs. 2 Buchst. b:
Bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts werden Leistungsentgelt, Zulagen
und Zuschläge nicht berücksichtigt.

2. Zu § 1 Abs. 2 Buchst. s:
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass studentische Hilfskräfte Beschäf-
tigte sind, zu deren Aufgabe es gehört, das hauptberufliche wissenschaftliche
Personal in Forschung und Lehre sowie bei außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen zu unterstützen.

2 TVöD-AT NiederschrErkl. TV für den öffentl. Dienst
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3. Zu § 4 Abs. 1:
Der Begriff „Arbeitsort“ ist ein generalisierter Oberbegriff; die Bedeutung unter-
scheidet sich nicht von dem bisherigen Begriff „Dienstort“.

4. Zu § 8 Abs. 3:
Zur Erläuterung von § 8 Abs. 3 und der dazugehörigen Protokollerklärung sind
sich die Tarifvertragsparteien über folgendes Beispiel einig: „Beginnt eine Wochen-
endrufbereitschaft am Freitag um 15 Uhr und endet am Montag um 7 Uhr, so
erhalten Beschäftigte folgende Pauschalen: Zwei Stunden für Freitag, je vier
Stunden für Samstag und Sonntag, keine Pauschale für Montag. Sie erhalten
somit zehn Stundenentgelte.“

5. Zu § 10 Abs. 4:
Durch diese Regelung werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte Ansprüche nicht
begründet.

6. Zu § 14 Abs. 1:
1.Ob die vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit einer höheren Entgelt-
gruppe entspricht, bestimmt sich im Bereich der VKA für nach einem gemäß
§ 2 Abs. 2 TVÜ-VKA weitergeltenden Lohngruppenverzeichnis eingruppierte
Beschäftigte nach der Anlage 3 zum TVÜ-VKA.

2.Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung
einer höherwertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung
einer höherwertigen Tätigkeit ist.

7. (aufgehoben)
7a. Zu § 16 (Bund) Abs. 3:

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die erworbene Stufe im
Sinne des § 16 (Bund) Abs. 3 auch eine individuelle Endstufe im Sinne des § 6
Abs. 3 Satz 1, § 7 Abs. 2 1. Alternative oder § 8 Abs. 3 Satz 2 TVÜ-Bund
oder eine individuelle Zwischenstufe im Sinne des § 7 Abs. 3 Satz 1 oder § 8
Abs. 3 Satz 2 TVÜ-Bund sein kann.

8. Zu § 16 (VKA) Abs. 2 Satz 2:
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass stichtagsbezogene Verwer-
fungen zwischen übergeleiteten Beschäftigten und Neueinstellungen entstehen
können.

8a. Zu § 16 (VKA) Abs. 2a:
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die erworbene Stufe im
Sinne des § 16 (VKA) Abs. 2a auch eine individuelle Endstufe im Sinne des
§ 6 Abs. 1 Satz 1, § 7 Abs. 3 Satz 1 oder § 8 Abs. 3 Satz 2 TVÜ-VKA
oder eine individuelle Zwischenstufe im Sinne des § 7 Abs. 3 Satz 1 oder § 8
Abs. 3 Satz 2 TVÜ-VKA sein kann.

9. (aufgehoben)
10.1) Zu § 17 Abs. 4 Satz 3:

1 Bei einer Höhergruppierung aus der Entgeltgruppe 9a Stufen 2 bis 4 in die
Entgeltgruppe 9b beginnt abweichend vom ansonsten gültigen Grundsatz in der
Entgeltgruppe 9b die Stufenlaufzeit nicht neu. 2 Die Anrechnung der in diesen
Stufen in der Entgeltgruppe 9a zurückgelegten Stufenlaufzeiten auf die jeweils

Allgemeiner Teil NiederschrErkl. TVöD-AT 2

1)Niederschriftserkl. Nr. 10 wirdmWv 1.4.2019 aufgehoben (ÄndTV Nr. 16 v. 18.4.2018).
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maßgebliche Stufenlaufzeit in der Entgeltgruppe 9b ist allein dem Umstand
geschuldet, dass im Rahmen der Entgeltordnung (VKA) zum TVöD die bisherige
Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a und 9b aufgeteilt wurde und hierbei das
Tabellenentgelt in der Stufe 2 der Entgeltgruppe 9b nur geringfügig über dem
Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 9a Stufe 2 liegt und die Tabellenentgelte der
Stufen 3 und 4 in den Entgeltgruppen 9a und 9b identisch sind. 3 Die Mitnahme
der Stufenlaufzeit in diesen Fällen vermeidet Eingriffe in der Erwerbsbiografie der
Beschäftigten bis zum Erreichen der Stufe 5 in der Entgeltgruppe 9b.

11. Zu § 18 (Bund):
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezüge im
Sinne des § 4 TV ATZ sind.

12. Zu § 18 (VKA) Abs. 3:
Das als Zielgröße zu erreichende Gesamtvolumen von 8 v.H. wird wie folgt
finanziert
– Anteil aus auslaufenden Besitzständen in pauschalierter Form,
– im Rahmen zukünftiger Tarifrunden.
Die Tarifvertragsparteien führen erstmals Mitte 2008 Gespräche über den Anteil
aus auslaufenden Besitzständen und über eine mögliche Berücksichtigung von
Effizienzgewinnen.

13. Zu § 18 (VKA):
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezüge im
Sinne des § 4 TV ATZ sind.

14. Zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 2:
1 Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass aus Motivationsgründen
die Vereinbarung von Zielen freiwillig geschieht. 2 Eine freiwillige Zielverein-
barung kann auch die Verständigung auf zum Teil vorgegebene oder übergeordnete
Ziele sein, z.B. bei der Umsetzung gesetzlicher oder haushaltsrechtlicher Vor-
gaben, Grundsatzentscheidungen der Verwaltungs-/Unternehmensführung.

15. Zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 3:
Die systematische Leistungsbewertung entspricht nicht der Regelbeurteilung.

16. Zu § 18 (VKA) Abs. 7:
1.Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Vergabeentscheidung über
Leistungsentgelte im Einzelfall.

2.Die nach Abs. 7 und die für Leistungsstufen nach § 17 Abs. 2 gebildeten
betrieblichen Kommissionen sind identisch.

17. Zu § 18 (VKA) Abs. 8:
Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass der ATV, der ATV-K sowie die
Satzungen der VBL und der kommunalen Zusatzversorgungskassen bis spätestens
31. Dezember 2006 entsprechend angepasst werden.

17b. Zu § 19 Abs. 5 Satz 2:
1 Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht Einigkeit, dass im Bereich des Bundes
für die Ermittlung des für die Erhöhung der Zuschläge gemäß § 5 Lohn-
zuschlagsTV i.V.m. Nrn. 21, 22 und 23 der Anlage 1 Teil B TVÜ-Bund
maßgeblichen Vomhundertsatzes in Höhe von 12 v.H. ab 1. März 2018 3,19
v.H., ab 1. April 2019 weitere 3,09 v.H. und ab 1. März 2020 weitere 1,06
v.H. anzurechnen sind. 2 Die Summe der für eine Erhöhung der Zuschläge gemäß
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